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CORREO ELRCTRONICO N°414 II.2.A.3.E1- / 07 
 

An:  Constanze und Sebastian Mittelbach 

E-mail:  info@auslandserfahrungen.de 

Von:           Edgar Gerardo Moros 
Geschäftsträger a.i. 

Betreff:  Praktika und Auslandsprogramme gesucht 

Datum:  Berlin, den 25.05.2007 
 
 
 

Sehr geehrte(r) Frau und Herr Mittelbach, 
 
hiermit nehme ich Bezug auf Ihre Anfrage,  in der Sie um Informationen über Möglichkeiten 
und Kontakte für Praktika und Auslandsprogramme in Venezuela baten. 
 
Um einen  Praktikumplatz zu finden, können sich die jungen Menschen direkt an 
entsprechende Firmen oder Institutionen in Venezuela wenden. Hier eine Liste möglicher 
Kontakte: 
 
Behörden und NGOs  : 
 
�  Cruz Roja de Venezuela: www.venezuela.cruzroja.org 
� Cruz Roja de Venezuela/Seccional Aragua: www.geocities.com/cvsaragua 
�  Consejo Nacional de la Cultura: www.conac.gov.ve  
 
 
NGOs aus dem sozialen Bereich: 
 
� Caritas Venezuela: www.caritas.org.ve 
� Diócesis Católicas Venezuela: www.catolicos.com/diocesisvenezuela.htm 
� Asociación  Benefactora de Ayuda al Niño sin ayuda (ABANSA): 

www.geocities.com/Heartland/prairie/1336/index.htm 
� Asociación de Desarrollo Integral Comunitario de Venezuela: www.adie.org.ve 
� Cátedra de la Paz y de los Derechos Humanos: 

www.geocities.com/catedradelapaz/index.htm / catedradelapaz@cantv.net 
� Grupo social “Acción Popular” CESAP: www.cesap.org 
� Federación “YMCA” de Venezuela: www.ymcavenezuelaonline.com 
 
Als Ansprechpartner empfehlen wir auch die Deutsch-Venezolanische Industrie- und 
Handelskammer (CAVENAL), die unter anderem eine Stellenbörse anbietet. Weitere 
Informationen finden Sie  unter der Internetadresse: www.cavenal.org  
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Sollte eine Firma oder Institution Interesse haben, einen Praktikumplatz anzubieten, müssen 
die Anwärter ein Studentenvisum (gilt auch für Auslandsprogramme) bei dem für Ihren 
Wohnsitz zuständigen Konsulat der Bolivarischen Republik Venezuela beantragen. Zu 
Informationszwecken erhalten Sie anbei unser Merkblatt zum Thema Studentenvisum. 
 
In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben, verbleibt 
 

 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 

Edgar Gerardo Moros Contreras 
Geschäftsträger a.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKBLATT STUDENTENVISUM (TR-E)  
 
Ein Studentenvisum kann beantragen, wer zu Studien- und Fortbildungszwecken 
oder zur Durchführung eines Praktikums im Rahmen seiner Ausbildung nach 
Venezuela reist. 
 
Zur Beantragung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
  
1.  Reisepaß, der bei Beantragung des Visums noch mindestens ein ½  Jahr 

Gültigkeit besitzen muß (Antragsteller mit ausländischem Reisepaß benötigen 
eine gültige Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland) 

 
2.  Ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular  
 
3. 2 Paßfotos 
 
4. Schreiben der Institution, die den Antragsteller zum Studium entsendet, aus dem 

ersichtlich ist, wie der Student in Venezuela seinen Lebensunterhalt bestreitet, 
Immatrikulationsbescheid der Bildungseinrichtung in Venezuela oder Bestätigung 
des Betriebes, in dem der Student sein Praktikum ableisten wird, Vorlage von 
Studienbescheinigungen und/oder Studienabschlüssen 

 
5. Gespräch mit dem zuständigen Konsularbeamten, um die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Unterlagen zu überprüfen. 
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6. Einzahlung der Visagebühren, die dem Antragsteller nach Vorlage der 

Dokumente mitgeteilt werden. 
 

Das Studentenvisum gilt für ein (1) Jahr, berechtigt zur mehrmaligen Ein- und 
Ausreise und zum Aufenthalt über einen Zeitraum von einem (1) Jahr. Nach Ablauf 
dieser Frist kann eine Verlängerung beim Innen- und Justizministerium in Venezuela 
beantragt werden, unter Erbringung des Nachweises, daß das Studium fortgesetzt 
wird.   
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